
Rolle mehr spielt, müsste in der Übergangszeit sowie für 
den Fall von Ausnahmenregelungen wie oben beschrie-
ben ein Grenzwert für die Schadstoffbelastung dafür sor-
gen, dass Gefahren für Gesundheit und Umwelt durch zu 
hohe Kontamination abgewehrt werden. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn kein vollständiger Ausstieg aus 
der Ressourcennutzung von Rohphosphat angestrebt wird. 
Die weltweiten Rohphosphat-Ressourcen müssten dann 
kontrolliert und langfristig unter Berücksichtigung einer 
– entlang noch zu findender normativer Maßstäbe – mög-
lichst gerechten globalen Verteilung abgeschmolzen wer-
den. Dennoch lohnt sich auch in diesem Falle ein verstärk-
tes Recycling, um die begrenzten Ressourcen zu schonen 
und möglichst vielen nachfolgenden Generationen einen 
Zugang zu ihnen zu ermöglichen.

4. Fazit und Ausblick

Überlässt man einen großen Teil des Steuerungsbedarfs 
übergreifenden Instrumenten wie dem Primärenergie-
Emissionshandel, dem Emissionshandel für tierische Pro-
dukte und der Flächenbindung, wird sowohl eine Reihe 
der (nicht nur agrarbedingten) Probleme für Klima, Bio-
diversität, Luft, Böden und Gewässer gelöst als auch ein 
wesentlicher Beitrag zur Verringerung der P-bezogenen 
Probleme geleistet. Sodann besteht indes jedenfalls noch 
Bedarf nach einer Regulierung der Schadstoffbelastung 

P-haltiger Dünger, wofür sich Grenzwerte für die Cd- und 
U-Gehalte rohphosphathaltiger und weiterer P-Düngemit-
tel anbieten, sowie hinsichtlich der Schonung der begren-
zen Rohphosphat-Ressourcen. Inwiefern ein vollständiger 
Verzicht auf rohphosphathaltige Düngemittel möglich und 
geboten ist, wurde diskutiert, und auf entsprechende em-
pirische und normative Unsicherheiten sowie den weite-
ren Forschungsbedarf aufmerksam gemacht. Grundsätzlich 
könnte mit Hilfe eines weiteren Zertifikatehandels erreicht 
werden, dass die Menge der auf den (europäischen) Markt 
gebrachten rohphosphathaltigen Düngemittel schrittweise 
auf null gesenkt wird, bis die vollständige Substitution 
durch kreislaufwirtschaftsfreundliche P-Dünger gelingt, 
wobei eingeschränkt auch Ausnahmen denkbar sind, um 
die P-Versorgung der Pflanzen sicherzustellen. Vorgestellt 
wurden die Lösungsansätze insbesondere für die europä-
ische Ebene. Denkbar wären neben nationalen Lösungen 
auch globale Ansätze. Fragen wie jene nach den genauen P-
Zielen und nach der empirischen Situation der Böden ver-
schiedener Regionen und Naturräume, insbesondere da-
hingehend, welche P-Versorgung die Böden aufweisen und 
welche P-Mengen für welche Quantität an Nahrung tat-
sächlich zwingend benötigt werden, bleiben Gegenstände 
weiterer Diskussionen und wissenschaftlicher Analysen – in 
deren Ergebnis dann auch das Verhältnis von Transnationa-
lität und Regionalität in der P-Governance weiter justiert 
werden muss. 

Die „Promovierendenkonferenz Umwelt und Recht“ 
(ProKUR) ist eine zweitägige Veranstaltung, auf welcher 
sich Promovierende, deren Themen umweltrechtliche 
Bezüge aufweisen, gegenseitig kennenlernen, vernetzen 
und diskutieren können. Das Stadium des Promotions-
vorhabens spielt für die Teilnahme keine Rolle: Von ei-
nem bloßen Promotionsinteresse bis hin zu einem fast 
einreichungsreifen Manuskript sind Personen aus allen 
Stadien willkommen und vertreten. Niedrigschwellig 
können (Promotions-)Themen vorgestellt sowie metho-
dische und organisatorische Fragen diskutiert werden. 
Die Teilnehmer geben gegenseitig Anmerkungen und 
Hilfestellungen, beispielsweise über Gliederungsent-
würfe und Exposés, die verschiedenen Finanzierungs-
möglichkeiten oder den Umgang mit Literaturverwal-
tungsprogrammen. Aber auch für aktuelle Fragen des 
Umweltrechts besteht ein Raum zur Diskussion. Ein sol-
cher Austausch zwischen den Doktoranden erfolgt mit-

Fabian Iwanczik, Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand  
im Rahmen des Kompetenznetzwerks „Zukunftsherausforderungen  
des Umweltrechts“ (KomUR) von Prof. Dr. Dr. Durner LL.M.,  
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 
Bonn, Deutschland

unter schon innerhalb des Arbeitsalltags oder im Rahmen 
spezieller Veranstaltungen an einzelnen Instituten oder 
Universitäten. Die ProKUR bietet darüber hinaus einen 
Rahmen für einen ortsübergreifenden Austausch mit 
vielf ältigen Gesprächspartnern von anderen Universitä-
ten. Auch externe Doktoranden erhalten so eine einfache 
Möglichkeit mit anderen Doktoranden in Kontakt zu 
kommen.

Nach Leipzig (2018) und Bremen (2019) richtete die-
ses Jahr ein Organisationsteam aus Münster die nunmehr 
dritte Auflage der ProKUR aus. Wegen der Covid-19-Pan-
demie fand die ProKUR erstmalig als Online-Veranstal-
tung statt, gewissermaßen als „eProKUR“. 51 Teilnehmer, 
vor allem aus Deutschland, aber auch aus Österreich, den 
Niederlanden und Brasilien, schalteten sich aus ihren Bü-
ros, Küchen, Arbeits- und Wohnzimmern zu.

Nach einer Begrüßung durch das Organisationsteam 
richtete Prof.  Dr.  Sabine Schlacke (Universität Münster) 
ein Grußwort an die Teilnehmer. Sie lobte das „vielfältige 
Programm“, welches „neben den medienwirksamen The-
men wie Klimaschutz“ auch weitere Herausforderungen 
des Umweltrechts behandeln würde. Ihr Wunsch, dass die 
Teilnehmer eine „konstruktive Atmosphäre“ und „ein mit-
einander, nicht gegeneinander“ haben würden, sollte sich 
während der zwei Tage bewahrheiten.
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1. Vorträge

Den ersten Vortrag hielt Lorenz Strauch (FU Berlin) über 
„Territorialität als Herausforderung für ein internationales 
Bodenschutzregime“. In einer interdisziplinären Einleitung 
warf er einen Blick auf andere bodenbezogene Disziplinen 
wie die Geologie, bevor er auf die Bedeutung des Bodens 
in der Rechtswissenschaft einging, etwa im Rahmen der 
Jellinek’schen Drei-Elemente-Lehre. Viele Bodenfunktio-
nen hätten eine grenzüberschreitende Wirkung, sodass ein 
überstaatliches Regelungsregime eigentlich angezeigt sei. 
Insbesondere auf völkerrechtlicher Ebene sei der Norm-
bestand jedoch fragmentarisch und bestehe häufig nur aus 
soft law, beispielsweise SDG 15.3 der UN. Sodann wid-
mete sich Julian Senders (Universität Jena) mit „Zusammen-
wirken quellen- und gebietsorientierter Regelungsansätze 
im verkehrsbezogenen Luftqualitätsrecht“ einem aktuellen 
und medienwirksamen Thema. Zunächst wurden die Aus-
wirkungen von Luftschadstoffen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit anschaulich erläutert. Anschlie-
ßend stellte er dar, auf welche Weise in seiner Dissertation 
zum Beispiel das Fahrzeuggenehmigungsrecht mit dem ge-
bietsbezogenen Luftqualitätsrecht verknüpft werden soll. 
Dabei wurden Parallelen zu anderen Rechtsgebieten wie 
dem gebietsbezogenen Wasserrecht aufgezeigt.

Die beiden nachfolgenden Vorträge widmeten sich The-
men mit Bezug zum Bereich Energie. Der Vortrag von Ann-
Katrin Schneider (Universität Würzburg) zum ebenfalls aktu-
ellen Thema „Der ‚CO2-Preis‘ in den Sektoren Wärme und 
Verkehr als Antwort auf die Klimakrise?“ „ließ sogar das Fi-
nanzverfassungsrecht anschaulich werden“, so ein Teilneh-
mer. Im Zentrum stand die Einordnung des Brennstoffemis-
sionshandelsgesetzes in das Spektrum möglicher öffentlicher 
Abgaben sowie die sachliche Rechtfertigung dafür. Roman 
Weidinger (Universität Greifswald) präsentierte sein Promo-
tionsvorhaben „Erneuerbare-Energien-Erzeugungsplanung 
– Ausgestaltung eines Fachplanungsregimes für Erneuer-
bare-Energien-Anlagen“ (EE-Anlagen). Angesichts der Aus-
baukrise von EE-Anlagen wurden grundlegende Fragen auf-
geworfen, etwa die Wahl zwischen staatlicher Planung und 
Marktmechanismen. Auch generelle Planungshindernisse 
wurden angesprochen. Anknüpfend an spezielle Planungs-
regime einzelner Infrastrukturbereiche wie dem Netzausbau 
mündeten die präsentierten Überlegungen in dem Design ei-
nes neuen Fachplanungsregimes für EE-Anlagen, welches ei-
nerseits Allokationsfragen und Flächennutzung miteinander 
verknüpfen soll und andererseits zwischen Bedarfs- und Ver-
wirklichungsplanung trennt.

Jula Zenetti (UFZ Leipzig) hielt einen Vortrag über „Ei-
genrechte der Natur“. Zu Beginn stellte sie die Entwick-
lung der Diskussion um Eigenrechte der Natur dar und 
ging dabei vor allem auf außereuropäische Umsetzungs-
beispiele ein. Anschließend sprach sie über den Mehrwert 
von Eigenrechten sowohl in materieller, als auch in prozes-
sualer Hinsicht und verband dies mit einer Einordnung in 
den bestehenden deutschen und europäischen Rechtsrah-
men. Abschließend ging sie auf die praktische Umsetzung 
des Konzepts der Eigenrechte ein. Dies stellte auch den 
Schwerpunkt der später folgenden Diskussion dar. Im An-
schluss präsentierte Nina Lanzer (UFZ Leipzig) einen Zeit-
schriftenbeitrag zu einem „heiklen Thema“: „Erst kommt 
das Fressen, dann kommt die Moral? – Juristische und tie-
rethische Betrachtungen zum Töten von Tieren nach dem 
TierSchG“. Nach einer anschaulichen Einführung zur 
Tier ethik präsentierte sie ihre Überlegungen zu der Aus-
legung eines zentralen Begriffs des TierSchG, namentlich 
dem „vernünftigen Grund“. Die dabei erfolgte Verknüp-
fung von Tierethik und juristischer Abwägung bildete den 
Hintergrund für die abschließende Analyse der „Küken-
Urteile“ des  BVerwG.

Im letzten Block des ersten Tages referierte zunächst Ma-
ximilian Weinrich (Universität Würzburg) über „Das Jagd-

recht im System des Umweltrechts“. Im seinem Fokus 
standen die Verknüpfungen des Jagdrechts mit anderen Be-
reichen des Umweltrechts wie dem Naturschutzrecht, etwa 
die „Scharniernormen“ §§ 37, 39 BNatSchG. Ein Beispiel 
für das Nebeneinander von Jagd- und Naturschutzrecht 
sei dagegen der Umgang mit invasiven Arten. Darüber hi-
naus wurden auch Bezüge zu dem vorherigen Vortrag über 
das TierSchG deutlich. Abschließend wurde es interdis-
ziplinär: Die Chemieingenieurin Katrin Schindler (Hoch-
schule Darmstadt) sprach über ihr Dissertationsvorhaben 
„SDG 12: Herausforderung für den Chemiehandel“. Ihre 
Darstellung der sozialwissenschaftlichen Methodik war für 
die anwesenden Juristen eine Bereicherung. Neben der ge-
wählten Methodik thematisierte sie vor allem, ob die He-
rangehensweisen von Unternehmen der Chemiewirtschaft 
den chemikalienrechtlichen Anforderungen aus SDG12 
hinreichend entsprachen. Mit der REACH- und der CLP-
Verordnung wurden auch Bezüge zum europarechtlichen 
Rahmen deutlich.

Am Freitag eröffnete Jennifer Ernst (Universität Frank-
furt) mit ihrem Vortrag über „International Regulation 
of Solar Radiation Management Techniques“. Zunächst 
stellte sie den aktuellen Entwicklungsstand verschiedener 
Techniken vor, welche insgesamt dem Bereich des soge-
nannten Climate Engineering zugeordnet werden. Diese 
sollen perspektivisch einen Beitrag zur Abmilderung des 
Treibhauseffekts leisten können. Sodann widmete sie sich 
einzelnen rechtlichen Problemen, vor allem im Rahmen 
einer möglichen völkerrechtlichen Regulierung. Dabei 
zeigte sie Parallelen zur bereits umgesetzten Regulierung 
von Gentechnik und Atomkraft auf. Im Anschluss prä-
sentierte Aline Araripe ihr Vorhaben mit dem Arbeitsti-
tel „Habermas Discourse Theory in Environmental Law“. 
Den Untersuchungsgegenstand bildeten aktuelle Fälle 
von Umweltschäden in ihrer Heimat Brasilien, von wo 
aus sie auch ihren Vortrag um fünf Uhr morgens Orts-
zeit hielt. Beispielhaft genannt wurden die Zerstörung des 
Amazonas-Regenwaldes sowie eine Ölkatastrophe. Sie 
stellte vor, wie sie mit Hilfe der „Theorie des kommu-
nikativen Handelns“ von Jürgen Habermas das Umwelt-
recht als dynamisches Gebilde untersuchen möchte, um 
Spannungsfelder zwischen den verschiedenen Akteuren 
aufzudecken, zu verstehen und aufzulösen. Neben dem 
nationalen Umweltrecht solle auch das Völkerrecht un-
tersucht werden.

Henrik Fischer (UFZ Leipzig) stellt mit „Verursacherge-
rechte Finanzierung der Reduktion von Nährstoffeinträ-
gen in die Gewässer“ ein wasserrechtliches Thema vor. Im 
Zentrum stand die Lösung des Konflikts zwischen Kos-
teneffizienz, Verursacherprinzip und Gleichheitsgrundsatz 
im Rahmen der Finanzierung der ökologischen Gewässer-
bewirtschaftung. Anhand eines fiktiven Beispielfalls mit 
mehreren Akteuren wie Städten und Landwirten zeigte er 
auf, dass die bisherige Finanzierungsregelung in Deutsch-
land ein von der Wasserrahmenrichtlinie abweichendes 
Verständnis der Finanzierung hat. Mithin werde den recht-
lichen Anforderungen nicht entsprochen. Sodann präsen-
tierte er alternative Regelungsansätze und ging auf deren 
praktische Umsetzung ein. Den letzten Vortrag hielt Janna 
Ringena (Universität Münster) über ihr Dissertationsthema 
„Einwegkunststoff: Regulierung durch die EU – Umset-
zungen in Deutschland und Frankreich“. Sie stellte vor, 
wie sie die Eingliederung der Vorgaben der neuen, hoch-
aktuellen Einwegkunststoffrichtlinie in das bestehende 
System des Abfall- und Kreislaufwirtschaftsrechts untersu-
chen möchte und ging dabei auf verschiedene Problem-
schwerpunkte ein, zum Beispiel die Verbrauchsminderung 
von Einwegkunststoffprodukten. Darüber hinaus ging sie 
in ihren Ausführungen auf die Methode des funktionalen 
Rechtsvergleichs ein, mit deren Hilfe sie Erkenntnisse über 
die Umsetzung der Richtlinie in Frankreich für ihr Vorha-
ben gewinnen möchte.
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2. Methodikfragen und Austausch

Für die Zeit zwischen den einzelnen Vortragsblöcken hatte 
das Organisationsteam die Idee, den generellen Austausch 
zwischen den Teilnehmern zu fördern, indem diese in 
„Breakout-Sessions“ zufällig in kleinere Gruppen unterteilt 
wurden. Innerhalb dieser Kleingruppen fand bei Kaffee und 
Snacks sodann ein ungezwungener Austausch statt. Die Idee 
wurde gut aufgenommen und es entwickelten sich schnell 
Gespräche, ähnlich wie an einem Stehtisch auf einer Pro-
KUR in den Jahren zuvor. In einer dieser „Breakout-Sessi-
ons“ erfolgte die Zuordnung nicht zufällig, sondern anhand 
der jeweiligen Dissertationsthemen. Damit bestand auch die 
Möglichkeit für die Nichtvortragenden sich über ihr The-
mengebiet mit Teilnehmern aus „ihrem Feld“ auszutauschen 
und wertvolle Anregungen zu erhalten sowie zu geben.

Der Austausch über promotionsthemenübergreifende In-
halte erfolgte strukturiert im Rahmen von sogenannten Werk-
stattgesprächen. Dafür wurden die Teilnehmer abhängig von 
ihrem Fortschritt in eine von drei Gruppen eingeteilt: Früh-
phase (Themenfindung und Recherche), Hauptphase (Text 
schreiben) und Abschlussphase (Finalisieren und Publizieren). 
Unter Anleitung und Moderation durch sehr weit fortgeschrit-
tene und ehemalige Doktoranden konnten die Teilnehmer 
über Probleme und Lösungen ihrer spezifischen Arbeitsphase 
diskutieren. Die Ergebnisse wurden im Anschluss von den 
Gruppen im Plenum vorgestellt, sodass alle Teilnehmer davon 
profitieren konnten. Für die Anfangsphasen-Gruppe standen 
Finanzierung der Promotion, Themenfindung, Recherche-
tipps und der Umgang mit nicht-juristischen Forschungsme-
thoden im Vordergrund. Die Hauptphasen-Gruppen, auf-
grund der hohen Teilnehmerzahl gab es zwei, beschäftigten 
sich vor allem mit dem Schreibprozess als solchem, der Mo-
tivation, der Arbeitsorganisation und den Möglichkeiten das 
Dissertationsthema auf Veranstaltungen vorzustellen. Die Ab-
schlussphasen-Gruppe brachte in das Plenum ihre Überlegun-
gen zum Übergang in das Referendariat beziehungsweise das 
Berufsleben, die Verteidigung sowie Veröffentlichungsstrate-
gien ein. Die erstmalig angebotenen Werkstattgespräche stie-
ßen insgesamt auf breite Zustimmung.

Im Rahmen der Möglichkeiten fand auch ein digitales 
Rahmenprogramm statt. Die Teilnehmer erhielten bei ei-
ner virtuellen Stadtführung die Gelegenheit Münster aus 
einer neuen Perspektive kennenzulernen. Abends wurde 
ein kurzweiliges Pubquiz mit zufällig gemischten Teams 
angeboten, sodass die Möglichkeit bestand, sich auch in lo-
ckererer Atmosphäre kennenzulernen.

3. Ausblick

In einer „Zukunftsdiskussion“ am Donnerstag tauschten 
die Teilnehmer sich darüber aus, wie das Format „Pro-
KUR“ zukünftig weitergeführt werden soll. Um die Sicht-
barkeit, gerade für angehende Doktoranden, womöglich 
ohne direkte Anbindung an einen Lehrstuhl, zu erhöhen, 
sollen eine Internetseite sowie ein Account bei Twitter ein-
gerichtet werden. So sollen auch Alumni dem Netzwerk 
erhalten bleiben können. Zudem sei an dieser Stelle auf ei-
nen Newsletter aus dem Umfeld der ProKUR hingewie-
sen, welcher aktuelle Veranstaltungen, Call for Papers und 
Stellenausschreibungen enthält. Entsprechende Informati-
onen können dort aufgenommen werden, indem sie an pro-
movieren- im- umweltrecht@posteo.de geschickt werden. Eine 
Anmeldung für den Newsletter ist per E-Mail an die zuvor 
genannte Adresse möglich.

Die diesjährige ProKUR war ein voller Erfolg. Die He-
rausforderungen, die das digitale Format mit sich brachte, 
wurden von den Organisatoren vorausschauend angegan-
gen und zur größten Zufriedenheit der Teilnehmer gelöst. 
Neue technische Möglichkeiten wurden zielführend ein-
gesetzt. Auch das Veranstaltungskonzept als solches wurde 
mit den „Werkstattgesprächen“ bereichernd weiterentwi-
ckelt. Die Konferenzreihe wird im nächsten Jahr mit der 
vierten ProKUR fortgesetzt. Ein Team von der Universität 
Bonn übernimmt die Organisation. 
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